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(57) Beschrieben ist eine Auftriebssicherung 3 für ei-
nen erdgedeckt aufgestellten Behälter, insbesondere ei-
nen Flüssiggasbehälter 1. Die Auftriebssicherung 3 weist
eine Behälterauflage und daran angeschlossen längs-
seitig bezüglich eines auf der Behälterauflage aufzuneh-
menden Behälters 1 jeweils zumindest eine Ankerplatte
6, 6.1 auf. Jede Ankerplatte 6, 6.1 ist gegenüber der Be-
hälterauflage aus einer Nichtbenutzungsstellung in eine
Benutzungsstellung, in der eine solche Ankerplatte 6, 6.1
seitlich teilweise oder mit ihrer gesamten Oberfläche
über der Breite 17 der auf eine horizontale Fläche proji-
zierten Grundfläche des Behälters 1 vorsteht, translato-
risch verstellbar. Die Auftriebssicherung 3 weist als Be-

hälterauflage zumindest zwei in Längsrichtung des Be-
hälters 1 voneinander beabstandete Auflagerböcke 5,
5.1 auf, die mit Anschlussmitteln zum Verspannen eines
auf den Auflagerböcken 5, 5.1 befindlichen Behälters 1
ausgestattet sind. Die Auflagerböcke 5, 5.1 tragen un-
terseitig über zumindest einen Führungskanal 14, 14.1
und verfügen über eine bodenseitige Abstützung 18. Je-
de Ankerplatte 6, 6.1 trägt zumindest zwei in Querrich-
tung zu der jeweils anderen Ankerplatte 6, 6.1 abragende
Schienen 7, 7.1; 7.2, 7.3, von denen jeweils eine in einen
Führungskanal 14, 14.1 eines Auflagerbockes 5, 5.1 ein-
greift.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Auftriebssicherung
für einen erdgedeckt aufgestellten Behälter, insbeson-
dere einen Flüssiggasbehälter, welche Auftriebssiche-
rung eine Behälterauflage und daran angeschlossen
längsseitig bezüglich eines auf der Behälterauflage auf-
zunehmenden Behälters jeweils zumindest eine Anker-
platte aufweist, wobei jede Ankerplatte gegenüber der
Behälterauflage aus einer Nichtbenutzungsstellung in ei-
ne Benutzungsstellung, in der eine solche Ankerplatte
seitlich teilweise oder mit ihrer gesamten Oberfläche
über der Breite der auf eine horizontale Fläche projizier-
ten Grundfläche des Behälters vorsteht, translatorisch
verstellbar ist. Die Erfindung betrifft des Weiteren einen
erdgedeckt aufzustellenden Behälter, insbesondere ei-
nen Flüssiggasbehälter mit einer daran angeschlosse-
nen Auftriebssicherung.
[0002] Behälter, insbesondere solche, die auch als
Tanks angesprochen werden können, können oberir-
disch oder unterirdisch verbaut werden. Bei einem un-
terirdischen Einbau eines solchen Behälters, handelt es
sich um erdgedeckt aufzustellende bzw. aufgestellte Be-
hälter. Derartige Behälter sind beispielsweise als Flüs-
siggasbehälter oder Heizölbehälter bekannt. Bei einem
Einbau eines solchen Behälters ins Erdreich müssen in
Abhängigkeit von der hydrogeologischen Situation vor
Ort mitunter Maßnahmen getroffen werden, damit ein
solcher, ins Erdreich eingebauter Behälter bei einem An-
stieg des Grundwasserpegels nicht aufschwimmt, insbe-
sondere wenn dieser teilentleert oder entleert ist. Als Auf-
triebssicherung werden Ankerplatten verwendet, die an
den Längsseiten einer den Behälter tragenden Grund-
platte angeordnet sind und zum Bewirken der Auftriebs-
sicherung insgesamt oder teilweise über die auf eine ho-
rizontale Fläche projizierte Grundfläche des Behälters
vorstehen. Bewirkt wird hiermit, dass die Ankerplatten
sich in einem Bereich befinden, der bis zur Oberfläche
des Erdreiches mit Erdreich oder anderem Schüttgut be-
deckt werden kann. Die Ankerplatten dienen bei einem
im Erdreich verbauten Behälter somit als in das den Be-
hälter umgebende Erdreich eingreifende Widerhaken,
durch die eine Aufschwimmbewegung wirksam verhin-
dert ist. Die über die projizierte Grundfläche des Behäl-
ters vorstehende Fläche der Ankerplatten ist an das Vo-
lumen des Behälters und somit an seine mögliche Auf-
triebskraft angepasst bzw. entsprechend dimensioniert,
damit durch diese in Folge der Erddeckung wirksam ein
Aufschwimmen verhindert ist.
[0003] Um den Raumbedarf eines solchen Behälters
beim Transportieren zu reduzieren ist in EP 1 433 722
B1 vorgeschlagen worden, die Ankerplatten gelenkig an
eine Grundplatte anzuschließen. Diese Ankerplatten
können durch eine Schwenkbewegung aus ihrer aufge-
richteten Nichtbenutzungsstellung, in der diese nicht
über die projizierte Grundfläche des Behälters vorstehen
in eine Benutzungsstellung geschwenkt werden, bei der
diese mit der gewünschten Fläche über die projizierte

Grundfläche des Behälters vorstehen. Der Behälter, der
bei diesem Stand der Technik als Flüssiggasbehälter
ausgeführt ist, ist mit Sattelfüßen mit einer Grundplatte
verbunden, wodurch eine Einheit aus Behälter und Auf-
triebssicherung geschaffen ist.
[0004] Bei einem Einbau eines solchen Behälters in
eine Baugrube ist sicherzustellen, dass vor dem Einset-
zen des Behälters die Ankerplatten aus ihrer Nichtbenut-
zungsstellung in ihre Benutzungsstellung abgeklappt
werden. Beim Einsetzen eines solchen Behälters mit sei-
ner in Benutzungsstellung befindlichen Auftriebssiche-
rung in eine Baugrube muss bei dieser vorbekannten
Auftriebssicherung besonderes Augenmerk darauf ge-
richtet werden, dass die Ankerplatten auch bei dem in
eine Baugrube eingesetzten Behälter tatsächlich in ihrer
vollständig ausgeklappten Stellung sind und nicht etwa
durch eine zu enge Baugrube wieder ganz oder teilweise
hochgeklappt sind. Anderenfalls ist möglicherweise die
durch die Ankerplatten bereitgestellte Auflagefläche für
darauf aufzubringendes Erdreich oder eines anderes
Füllmaterials nicht ausreichend, um wirksam ein Auf-
schwimmen zu verhindern. Die Sohle einer solchen Bau-
grube ist typischerweise nicht gesichert, so dass ein Per-
sonenzugang zum Entfernen von beispielsweise auf der
Sohle liegengebliebener Steine, die eine Rückverstel-
lung der Ankerplatten zur Folge haben, nicht möglich ist.
Zudem ist beim Ausklappen der Ankerplatten Vorsicht
geboten, damit diese nicht unkontrolliert herabschwen-
ken.
[0005] Aus US 6,345,933 B1 ist eine weitere Auftriebs-
sicherung für einen erdgedeckt aufzustellenden Behälter
bekannt. Diese vorbekannte Aufstellsicherung verfügt
über ein Grundgestell, auf dem der Behälter aufliegt. Das
Grundgestell umfasst zwei längsverlaufende, mit Ab-
stand zueinander angeordnete Profile, zwischen die der
Behälter mit seinem unterseitigen Scheitel eingreift. Des
Weiteren umfasst das Grundgestell querverlaufende
Vierkantprofile. Auf die freien Enden dieser Vierkantpro-
file sind zweite Profile aufgesteckt, die gegenüber den
gestellseitigen Profilen translatorisch verstellbar sind. An
diese, durch die gestellseitigen Profile geführten zweiten
Profile ist zu jeder Seite des Gestells jeweils eine Anker-
platte angeschlossen. Auf diese Weise können die An-
kerplatten translatorisch gegenüber dem Grundgestell
verstellt werden. Die Ankerplatten stehen bei abgestell-
ter Auftriebssicherung bodenseitig auf. In ihrer Nichtbe-
nutzungsstellung befinden sich diese innerhalb der pro-
jizierten Grundfläche des Behälters. Zum Einbau im Erd-
reich werden die Ankerplatten in ihre Benutzungsstellung
nach außen gezogen. Hierzu muss der Behälter ange-
hoben werden. Der Behälter selbst ist mittels Gurten an
den Ankerplatten verspannt. Nachteilig bei dieser vorbe-
kannten Auftriebssicherung ist, dass das Gestell der Auf-
triebssicherung sehr stabil ausgelegt sein muss, damit
dieses infolge der Gurtspannung nicht verbogen wird.
Zudem ist bei dieser vorbekannten Auftriebssicherung
erforderlich, die ausgezogenen Ankerplatten mit ihren an
den gestellseitigen Profilen geführten zweiten Profilen in
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der ausgezogenen Stellung mit Bolzen zu fixieren. Als
nachteilig wird ebenfalls angesehen, dass sich beim Aus-
ziehen der Ankerplatten von ihrer Nichtbenutzungsstel-
lung zum Transport des Behälters in ihre Benutzungs-
stellung die Spanngurte gelöst und anschließend neu ge-
spannt werden müssen. Zudem ist ein Verstellen der An-
kerplatten aus ihrer Nichtbenutzungsstellung in ihre Be-
nutzungsstellung bei auf einem Untergrund aufgestellten
Behälter nicht möglich.
[0006] Ausgehend von diesem diskutierten Stand der
Erfindung liegt der Erfindung daher die Aufgabe zu Grun-
de, eine Auftriebssicherung vorzuschlagen, die nicht nur
ohne weiteres gehandhabt werden kann, sondern mit der
auch sichergestellt werden kann, dass sich die Anker-
platten, wenn translatorisch aus ihrer Nichtbenutzungs-
stellung in ihre Benutzungsstellung verstellt, auch hinrei-
chend weit verstellt worden sind, um die gewünschte Auf-
triebssicherung zu gewährleisten. Überdies wäre es
wünschenswert, wenn die Auftriebssicherung möglichst
leichtgewichtiger gebaut werden kann.
[0007] Gelöst wird diese Aufgabe erfindungsgemäß
durch eine Auftriebssicherung der eingangs genannten
Art, bei der die Auftriebssicherung als Behälterauflage
zumindest zwei in Längsrichtung des Behälters vonein-
ander beabstandete Auflagerböcke aufweist, die mit An-
schlussmitteln zum Verspannen eines auf den Auflager-
böcken befindlichen Behälters ausgestattet sind und un-
terseitig zumindest über einen Führungskanal sowie
über eine bodenseitige Abstützung verfügen, und dass
jede Ankerplatte zumindest zwei in Querrichtung zu der
jeweils anderen Ankerplatte abragende Schienen trägt,
von denen jeweils eine in einen Führungskanal eines
Auflagerbockes eingreift.
[0008] Diese Auftriebssicherung verfügt über zumin-
dest zwei voneinander in Längsrichtung des aufzuneh-
menden Behälters beabstandete Auflagerböcke. Die
Stabilität des Behälters ausnutzend, ist es in etlichen Fäl-
len ausreichend, auch bei einem längeren Behälter nur
zwei Auflagerböcke vorzusehen. Die Auflagerböcke sind
mit Anschlussmitteln zum Verspannen eines darauf be-
findlichen Behälters ausgestattet. Damit ist bei dieser
Auftriebssicherung der Behälter an die Auflagerböcke
angeschlossen. In Folge dessen brauchen die Ankerplat-
tenführungen nicht eine solche Stabilität aufweisen, da-
mit diese der zum sicheren Halten des Behälters auf den
Auflagerböcken erforderlichen Spannkraft deformations-
frei Stand halten. Diese Ausgestaltung erlaubt auch die
Ausbildung einer Auftriebssicherung ohne die zum Hal-
ten des Behälters auf den Auflagerböcken vorgesehenen
Anschlussmittel. Bei diesen kann es sich um den zu hal-
tenden Behälter verspannende Gurte oder um Bänder,
typischerweise Edelstahlbänder handeln. Als Gurte wer-
den solche aus Gewebe verwendet. Bei einem Einsatz
von Gurten ist es nicht unbedingt erforderlich, Kunststoff-
zwischenlagen zwischen dem Gurt und dem Behälter an-
zuordnen, was bei Vorsehen von Stahlbändern zum
Schutze der äußeren Oberfläche des Behälters sinnvoll
ist. Auch können die Auflagerböcke als Teil der Auftriebs-

sicherung unlösbar an den Behälter angeschlossen sind,
beispielsweise mit diesem verschweißt. Von besonde-
rem Vorteil ist bei dieser Art der Behälterbefestigung je-
doch, dass die Ankerplatten gegenüber den Auflagerbö-
cken translatorisch verstellt werden können, ohne dass
dieses Einfluss auf die Befestigung des Behälters an der
Auftriebssicherung hat. Für die Verstellbarkeit der An-
kerplatten verfügen die Auflagerböcke unterseitig über
zumindest einen Führungskanal. Die Ankerplatten selbst
verfügen über zumindest zwei in Querrichtung zu ihrer
Längserstreckung zu der jeweils anderen Ankerplatte
abragende Schienen. Die Schienen der Ankerplatten
sind dergestalt zueinander angeordnet, dass jeweils eine
Schiene jeder Ankerplatte in einen Führungskanal eines
Auflagerbockes eingreift. Dabei ist vorgesehen, dass die
Schienen in ihrer Eingriffsstellung in einen solchen Füh-
rungskanal in einer Nebeneinanderanordnung eingrei-
fen. Dadurch ist die Eingreifstiefe der beiden in einen
Führungskanal eines Auflagerbockes gehaltenen Schie-
nen unabhängig von der jeweils benachbarten Schiene.
Insbesondere erlaubt dieses eine besonders lange Aus-
bildung der Schienen, sodass der Auszugsbetrag der An-
kerplatten entsprechend der Schienenlänge entspre-
chend groß ist. Die Schienen der einen Ankerplatte kön-
nen sich in der Nichtbenutzungsstellung grundsätzlich
bis in den Bereich der gegenüberliegenden Ankerplatte
erstrecken, wenn ein besonders großer Auszugsbetrag
gewünscht ist. Durch diese Anordnung der beiden einem
Auflagerbock zugeordneten Schienen ist es möglich,
dass die Ankerplatten, auch wenn diese relativ breit aus-
geführt sind, insgesamt außerhalb des in die Ebene der
Ankerplatten projizierten Umrisses des Behälters ge-
bracht werden können. Entsprechendes lässt sich auch
erreichen, wenn die beiden Schienen der beiden gegen-
über liegenden Ankerplatten in einer Übereinanderan-
ordnung zueinander angeordnet sind.
[0009] Möglich ist eine Auslegung, dass jede Schiene
ein in einen gemeinsamen Führungskanal eines Aufla-
gerbockes eingreift. Gemäß einer anderen Ausgestal-
tung ist vorgesehen, dass jede Schiene in einen eigenen
Führungskanal als Teil eines Auflagerbockes eingreift
und darin geführt ist. Vorteilhaft an dem Konzept des
Vorsehens der Auflagerböcke ist zudem, dass diese un-
terseitig mit einer bodenseitigen Abstützung, beispiels-
weise Füßen ausgerüstet sind. Diese sind typischerwei-
se an einen solchen Führungskanal angeschlossen.
Durch diese Füße kann die Auftriebssicherung auf einen
Untergrund aufgestellt werden, typischerweise einen
ebenen Untergrund, ohne dass die Ankerplatten Boden-
kontakt haben. Diese können sodann auch bei boden-
seitig aufgestellter Auftriebssicherung ohne weiteres
translatorisch aus ihrer Nichtbenutzungsstellung in ihre
Benutzungsstellung verstellt werden.
[0010] Der maximale Verstellbetrag, den eine Anker-
platte translatorisch aus ihrer Nichtbenutzungsstellung
heraus verstellt werden kann, lässt sich auf einfache Wei-
se durch einen entsprechenden Anschlag begrenzen.
Dieser gibt einer eine Ankerplatte ausziehenden Person
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zugleich eine haptische und auch akustische Rückmel-
dung darüber, dass sich die Ankerplatte in ihrer bestim-
mungsgemäß ausgezogenen Stellung befinden, sobald
die Anschlaganordnung erreicht ist. Gesichert werden
kann die ausgezogene Stellung durch eine Rastung, et-
wa mittels eines Rastbolzens oder durch einen Siche-
rungsbolzen, der bei Erreichen der Auszugsposition
durch den Führungskanal und die darin geführte zumin-
dest eine Schiene hindurchgesteckt wird.
[0011] Gemäß einem Ausführungsbeispiel ist vorge-
sehen, dass die Schienen der Ankerplatten den jeweili-
gen Führungskanal eines Auflagerbockes durchgreifen
und mithin diese Schienen mit einem Abschnitt an der
der jeweiligen Ankerplatte gegenüberliegende Ende aus
dem Führungskanal herausragen. Die Länge des aus
dem Führungskanal herausragenden Abschnittes in der
Nichtbenutzungsstellung entspricht der Länge des vor-
gesehenen Verstellbetrages oder ist etwas länger als
dieser. Der Anschlag kann bei einer solchen Auslegung
der Auftriebssicherung durch einen in die Schiene ein-
gesetzten Bolzen bewirkt werden, der, wenn die Anker-
platte mit ihren Schienen entsprechend weit aus den
Führungskanälen der Auflagerböcke herausgezogen ist,
gegen die Stirnwand derselben wirkt. Ein solcher An-
schlag kann auch durch eine einen flanschartigen Kopf
aufweisende Schiene bereitgestellt sein. Dieses ist bei-
spielsweise möglich durch Einsetzen eines Kopfeinsatz-
stückes in die an diesem Ende offene Schiene, welches
Kopfeinsatzstück einen an zumindest einer Seite abra-
genden Flansch aufweist. Das Kopfeinsatzstück kann
mit der Schiene durch eine Schweißung oder auch durch
einen Befestiger verbunden sein. Es versteht sich, dass
bei einer solchen Ausgestaltung der Kopf nicht umfäng-
lich über den übrigen Abschnitt der Schiene überkragen
muss. Dann können die durch den oder die Führungs-
kanäle eines Auflagerbockes geführten Schienen der ge-
genüberliegenden Ankerplatten mit entsprechend gerin-
gerem Abstand zueinander angeordnet sein.
[0012] Der Führungskanal an der Unterseite eines sol-
chen Auflagerbockes kann, wenn der Auflagerbock
selbst eine Grundplatte aufweist, durch ein U-Profil be-
reitgestellt werden, welches durch die Grundplatte des
Auflagerbockes sodann oberseitig geschlossen ist. Der
Führungskanal kann ebenfalls durch ein Rohr, beispiels-
weise ein Vierkantrohr bereitgestellt werden. Bei Vorse-
hen von jeweils einem für jede Schiene separaten Füh-
rungskanal bietet es sich an, zwei Rohre an der Unter-
seite des Auflagerbockes anzuordnen. Diese sind typi-
scherweise gegeneinander versetzt. Auch der Einsatz
eines zylindrischen Rohres ist möglich. Die darin jeweils
geführte Schiene einer Ankerplatte weist eine zu der in-
neren Querschnittsgeometrie des Führungskanales
komplementäre Geometrie auf. Ein gewisses Spiel zwi-
schen der Mantelfläche der Schiene und der inneren
Mantelfläche des Führungskanals wird man zum Erzie-
len einer leichten Verstellbarkeit vorsehen. Dieses ist für
die Handhabung der Auftriebssicherung auch ohne Fol-
gen, da durch die an zwei derartige Schienen ange-

schlossene Ankerplatte auf Grund der dadurch bewirkten
einseitigen Gewichtsbelastung es zu einem gewissen
Verkanten der einer Ankerplatte zugehörigen Schienen
in den Führungskanälen bewirkt. Daher sind zusätzliche
Sicherungen, damit eine solche Ankerplatte in ihrer
Nichtbenutzungsstellung oder auch in ihrer Benutzungs-
stellung verbleibt, grundsätzlich nicht erforderlich. Zum
Verstellen einer solchen Ankerplatte wird man diese zum
Aufheben der Verkantungsanordnung geringfügig anhe-
ben und dann translatorisch gegenüber dem bzw. den
Führungskanälen verstellen. Gleichwohl ist in einem
Ausführungsbeispiel vorgesehen, dass die ausgezoge-
ne Stellung der Ankerplatten fixiert ist, beispielsweise
durch einen Rastbolzen. Dieser ist in der Wandung des
Führungskanals gelagert und springt, wenn die jeweilige
Ankerplatte sich in ihrer ausgezogenen Benutzungsstel-
lung befindet, in eine entsprechende Riegelaufnahme
der in den Führungskanal geführten Schiene ein. Möglich
ist auch der Einsatz von Kugelrasten. Eine Fixierung der
ausgezogenen Ankerplatten ist auch durch ein manuell
zu setzendes Sicherungselement, beispielsweise ein
Splint, eine Schraube oder dergleichen möglich, wobei
dieses Sicherungselement die in dem Führungskanal ge-
führte Schiene gegenüber dem Führungskanal arretiert.
[0013] Die Auflagerböcke selbst verfügen gemäß einer
Ausführung über eine muldenartige Vertiefung. Der
Krümmungsradius der muldenartigen Vertiefung ist an
die Mantelfläche des darauf aufzustellenden Behälters
angepasst. Vorzugsweise wird die muldenartige Vertie-
fung durch ein profiliertes Bauteil bereitgestellt, welches
zwei über die Längserstreckung der Vertiefung hinaus-
gehende Seitenwangen aufweist. Die über die Längser-
streckung der muldenartigen Vertiefung hinausgehen-
den Seitenwandabschnitte werden bei einem bevorzug-
ten Ausführungsbeispiel genutzt, um daran die Mittel
zum Festlegen des Behälters vorzusehen. Hierbei kann
es sich beispielsweise um Bohrungen bzw. Öffnungen
zum Festsetzen eines Gurtbefestigungsbolzens han-
deln. Die darin eingeleiteten Spannkräfte, beispielsweise
über einen die beiden Seitenwandabschnitte durchgrei-
fenden Befestigungsbolzen, werden in die Ebene der
Seitenwandabschnitte eingeleitet, mithin in einer Rich-
tung, in der diese aufgrund ihrer flächigen Erstreckung
ohnehin ihre größte Stabilität haben. Ein solcher Befes-
tigungsbolzen kann je nach Auslegung eines solchen
Auflagerbockes in den Bohrungen der Seiten-
wandabschnitte festgesetzt sein, beispielsweise einge-
schweißt sein. Auch lösbare Ausgestaltungen sind mög-
lich, bei denen ein solcher Gurtbefestigungsbolzen in die
Seitenwandabschnittsbohrungen eingesetzt und bei Be-
darf aus diesen auch wieder gelöst werden kann.
[0014] Das Vorsehen von zumindest zwei in Längs-
richtung des Behälters voneinander beabstandeten Auf-
lagerböcken als Behälterauflage und die Verspannung
des Behälters an bzw. mit den Auflagerböcken erlaubt
eine modulartige Auslegung der Auftriebssicherung. Der
Abstand der Auflagerböcke ist an die Länge des erdge-
deckt aufzustellenden Behälters angepasst. Bei einem
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kürzeren Behälter ist der Abstand der Auflagerböcke ge-
ringer; bei einem längeren Behälter entsprechend län-
ger. Die Beabstandung der Auflagerböcke wird bei dieser
Auftriebssicherung durch den Abstand der ankerplatten-
seitigen Schienen, die in den Führungskanälen der Auf-
lagerböcke geführt sind, bestimmt. Bei einem bezüglich
seiner Länge kürzeren Behälter sind dementsprechend
auch die Ankerplatten kürzer, ebenso wie der Abstand
der in den Auflagerböcken geführten Schienen vonein-
ander. Bei einem längeren Behälter sind entsprechend
die Ankerplatten länger und somit auch der Abstand der
in den Auflagerböcken geführten Schienen. Insofern
können zum Ausbilden unterschiedlich langer Auftriebs-
sicherungen ein und dieselben Auflagerböcke verwendet
werden, an die, entsprechend der Länge des darauf auf-
zustellenden Behälters, unterschiedlich lange Ankerplat-
ten angeschlossen sind bzw. angeschlossen werden.
Möglich ist es auch, die Ankerplatten selbst beispielswei-
se zweiteilig auszuführen, sodass die Längenanpassung
der Auftriebssicherung durch Variation eines der beiden
Ankerplattenmodule erfolgt. Je nach der Länge der ge-
wünschten Auftriebssicherung wird bei einer solchen
Ausgestaltung an ein und dasselbe Ankerplatten-Aufla-
gerbock-Grundmodul ein zweites solches Modul mit der
benötigten Restlänge angeschlossen. Dieses ist in ein-
facher Weise durch stirnseitiges Verbinden der Anker-
platten der beiden Ankerplattenmodule möglich. Selbst-
verständlich können aufgrund der beschriebenen Modu-
larität auch Auftriebssicherungen erstellt werden, die aus
drei oder mehr Modulen bestehen.
[0015] In einer anderen Ausgestaltung ist vorgesehen,
dass eine Ankerplatte zwei Ankerplattenschienen auf-
weist, wobei eine der beiden Schienen teleskopartig in
der anderen Schiene geführt ist. Somit kann die Länge
einer solchen Ankerplatte durch Verschieben der beiden
Ankerplattenschienen eingerichtet werden. An jeder An-
kerplattenschiene ist eine in einen Führungskanal eines
Auflagerbockes eingreifende Schiene angeschlossen.
Auf einer solchen Ausgestaltung ist eine Anpassung des
Abstandes der Auflagerböcke in Abhängigkeit von der
Länge des darauf aufzustellenden Behälters möglich.
Bei diesem Konzept ist die Einrichtbarkeit typischerweise
stufenlos vorgesehen.
[0016] Die Ankerplatten selbst können über Griffe ver-
fügen, um ein Ausziehen derselben aus ihrer Nichtbe-
nutzungsstellung in ihre Benutzungsstellung zu verein-
fachen. Typischerweise verfügt jede Ankerplatte, sollten
Griffe gewünscht sein, über zwei mit einem gewissen
Abstand zueinander angeordnete Griffe, wobei der Ab-
stand der Griffe zueinander so vorgesehen ist, dass eine
Person beide Griffe gleichseitig problemlos ergreifen
kann. Die Griffe selbst können als von den Außenlängs-
seiten abragende Griffe ausgeführt sein. Wenn die Griffe
außenseitig und somit in Bezug auf die Breite der Auf-
triebssicherung nicht gegenüber den Ankerplatten vor-
stehen sollen, können diese auch nach oben, typischer-
weise im Bereich ihres randlichen Abschlusses abra-
gend angeordnet sein. Möglich ist es auch, die Griffe als

Griffdurchbrüche in die Ankerplatten einzubringen. Der
eine Griff oder das Griffpaar befindet sich mittig zwischen
den typischerweise zwei Schienen. Auf diese Weise ist
gewährleistet, dass die in den Führungskanälen der Auf-
lagerböcke geführten Schienen beim Herausziehen der-
selben nicht verkanten.
[0017] Nachfolgend ist die Erfindung anhand eines
Ausführungsbeispiels unter Bezugnahme auf die beige-
fügten Figuren beschrieben. Es zeigen:

Fig. 1: Eine perspektivische Ansicht eines Flüssig-
gasbehälters angeschlossen an eine Auf-
triebssicherung mit ihren Ankerplatten in Be-
nutzungsstellung,

Fig. 2: eine perspektivische Darstellung der Auf-
triebssicherung der Figur 1 ohne den Behälter,

Fig. 3: eine perspektivische Darstellung eines Aufla-
gerbockes der Auftriebssicherung der vorste-
henden Figuren,

Fig. 4: eine Seitenansicht des Auflagerbockes der Fi-
gur 3,

Fig. 5: eine Stirnseitenansicht der Auftriebssiche-
rung der Figur 2,

Fig. 6: die Auftriebssicherung in ihrer Stirnseitenan-
sicht mit den Ankerplatten in ihrer Nichtbenut-
zungsstellung und

Fig. 7: die Auftriebssicherung entsprechend einer
Darstellung der Figur 2, jedoch mit ihren An-
kerplatten in Nichtbenutzungsstellung.

[0018] Ein Flüssiggasbehälter 1 ist als liegender zylin-
drischer Behälter ausgeführt und verfügt über einen Dom
2, durch den die Zu- und Ableitungen (nicht dargestellt)
geführt sind. Der Flüssiggasbehälter 1 ist auf eine Auf-
triebssicherung 3 aufgesetzt und mit dieser durch Gurte
4, 4.1 verspannt. Die Auftriebssicherung 3 verfügt als
Behälteraufnahme über zwei in Längserstreckung des
Behälters 1 voneinander beabstandete Auflagerböcke 5,
5.1. Die Auflagerböcke 5, 5.1 bilden das Unterlager für
den Flüssiggasbehälter 1. Angeschlossen an die Aufla-
gerböcke 5, 5.1 sind der Längserstreckung des Flüssig-
gasbehälters 1 folgend an jeder Seite jeweils eine An-
kerplatte 6, 6.1. Bei den Ankerplatten 6, 6.1 handelt es
sich um profilierte Blechteile. Die Profilierung der Anker-
platten 6, 6.1 dient ihrer Versteifung. Bei dem dargestell-
ten Ausführungsbeispiel sind diese nach Art eines "W"
profiliert. Eine Auslegung der Ankerplatten mit einer U-
förmigen Profilierung ist ebenfalls möglich, ebenso wie
andere Profilierungen. Die Ankerplatten 6, 6.1 sind mit-
tels Schienen 7, 7.1 an die Auflagerböcke 5, 5.1 ange-
schlossen. In Figur 1 sind die der Ankerplatte 6.1 zuge-
ordneten Schienen auf Grund des Flüssiggasbehälters
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1 verdeckt. Diese sind in der Figur 2, die die Auftriebssi-
cherung 3 ohne den darauf befindlichen Flüssiggasbe-
hälter 1 zeigt, sichtbar. Darin sind die genannten Schie-
nen mit dem Bezugszeichen 7.2, 7.3 kenntlich gemacht.
Figur 1 zeigt die Ankerplatten 6, 6.1 der Auftriebssiche-
rung 3 in ihrer Benutzungsstellung. In dieser ragen die
Ankerplatten 6, 6.1 über die auf eine horizontale Fläche
projizierten Breite der Grundfläche des Flüssiggasbehäl-
ters 1 hervor.
[0019] Nachstehend ist unter Bezugnahme auf die Fi-
guren 3 bis 6 der Auflagerbock 5 und der Anschluss der
Schiene 7 der Ankerplatte 6 näher erläutert. Der Aufla-
gerbock 5.1 ist identisch aufgebaut. Ebenso sind die wei-
teren Schienen 7.1, 7.2 und 7.3 an bzw. in dem jeweiligen
Auflagerbock 5 bzw. 5.1 in gleicher Weise geführt. Somit
gelten die nachfolgenden Ausführungen gleichermaßen
für den Auflagerbock 5.1. Der Auflagerbock 5 verfügt
über ein U-förmig profiliertes Basiselement 8, welches
eine Bodenplatte 9 und zwei Seitenwangen 10, 10.1 auf-
weist. Die Öffnung des Basiselementes 8 weist in verti-
kaler Richtung nach oben. In die Seitenwangen 10, 10.1
ist eine muldenförmige Vertiefung 11 eingebracht. Der
Radius der Vertiefung 11 entspricht dem Radius des
Flüssiggasbehälters 1 im Bereich seines unteren Schei-
tels. Das Basiselement 8 ist im Bereich der Vertiefung
11 oberseitig durch ein Schließblech 12 verschlossen.
Die Seitenwangen 10, 10.1 erstrecken sich über die
Längserstreckung der Vertiefung 11 hinaus. In dem über
die Vertiefung 11 hinausragenden Abschnitten sind die
Seitenwangen 10, 10.1 mit einer Schräge in Richtung
zur Bodenplatte 9 ausgeführt (siehe auch Figur 3). In
diese Abschnitte ist an beiden Seiten eine beide Seiten-
wangen 10, 10.1 fluchtend zueinander angeordnete Öff-
nung 13, 13.1 zum Einführen eines Gurtbefestigungsbol-
zens eingebracht. Die Gurte 4, 4.1 sind an einen solchen,
die Öffnungen 13, 13.1 durchgreifenden Gurtbefesti-
gungsbolzen angeschlossen (s. Figur 1).
[0020] Die Spannkraft der Gurte 4, 4.1 wird somit in
die Seitenwangen 10, 10.1 in Richtung ihrer Ebene ein-
geleitet. Mit anderen Worten: Die Spannkraft wirkt auf
die Seitenwangen 10, 10.1 als Zugkraft in Richtung ihrer
ebenen Erstreckung. Ein solcher Gurtanschluss ist
zweckmäßig, da in diese Seitenwangen und damit in den
Auflagerbock 5 die Gurte 4, 4.1 auch mit hoher Spann-
kraft angeschlossen werden können, ohne dass die Sei-
tenwangen 10, 10.1 hierzu einer besonderen Verstär-
kung bedürften. An die Bodenplatte 9 des Grundelemen-
tes 8 sind, wie aus Figur 3 ersichtlich, unterseitig zwei in
einer Ebene nebeneinanderliegende Vierkanthohlprofile
14, 14.1 angeschlossen. Die Vierkanthohlprofile 14, 14.1
stellen mit ihrem Inneren jeweils einen Führungskanal
für die Schiene 7 der Ankerplatte 6 bzw. die Schiene 7.2
der Ankerplatte 6.1 bereit. Die Seitenansicht des Aufla-
gerbockes 5 der Figur 4 zeigt die Nebeneinanderanord-
nung der Vierkanthohlprofile 14, 14.1, ohne die darin ein-
greifenden Schienen 7, 7.2. Die in jeweils einen Füh-
rungskanal des Auflagerbockes 5 eingreifenden Schie-
nen 7, 7.2 der Ankerplatten 6, 6.1 sind in Bezug auf die

Länge der jeweiligen Ankerplatte 6, 6.1 versetzt zuein-
ander angeordnet, damit die Enden der Ankerplatten 6,
6.1 miteinander fluchten. Der Versatz entspricht dem
Versatz der durch die Vierkanthohlprofile 14, 14.1 bereit-
gestellten Führungskanäle, um die gewünschte Neben-
einanderanordnung der Führungskanäle realisieren zu
können. In der in der Stirnseitenansicht der Figur 5 ge-
zeigten Stellung der Ankerplatten 6, 6.1, die der Benut-
zungsstellung entspricht, ist die Auszugsbewegung der
Schienen 7, 7.2 gegenüber den Vierkantprofilen 14, 14.1
durch jeweils einen Anschlag 15 begrenzt. Der in Figur
5 erkennbare, als Bolzen ausgeführte Anschlag 15 ist
der Schiene 7 zugehörig und wirkt gegen die von der
Ankerplatte 6 wegweisende Stirnseite 16 des den Füh-
rungskanal für die Schiene 7 breitstellenden Vierkant-
profils 14.
[0021] Eingetragen ist in der Figur 5 ebenfalls sche-
matisiert die Breite der Grundfläche des Flüssiggasbe-
hälters 1, angegeben mit dem Bezugszeichen 17.
[0022] Deutlich erkennbar ist, dass die Ankerplatten 6,
6.1 in ihrer Benutzungsstellung insgesamt über der pro-
jizierten Breite 17 der Grundfläche des Flüssiggasbehäl-
ters 1 hervorstehen. Somit ist die gesamte Oberfläche
der Ankerplatten 6, 6.1 für eine Auftriebssicherung wirk-
sam.
[0023] An die Vierkantprofile 14, 14.1 sind Füße 18
angebracht, über die der Auflagerbock 5 bodenseitig auf-
steht. Die Höhe der Füße 18 ist so bemessen, dass die
Ankerplatten 6, 6.1 keinen Bodenkontakt haben. Dies
erlaubt ein einfaches Verstellen der Ankerplatten 6, 6.1
aus ihrer Nichtbenutzungsstellung in ihre Benutzungs-
stellung bei bodenseitig aufgestellter Auftriebssiche-
rung.
[0024] Die Stirnseitenansicht der Figur 5 macht ferner
deutlich, dass die in die Führungskanäle der Vierkant-
profile 14, 14.1 eingreifenden Schienen 7, 7.2 auf Grund
des einseitigen Gewichtes der jeweils daran angeschlos-
senen Ankerplatte 6, bzw. 6.1 innerhalb des jeweiligen
Führungskanals verkanten können. Zu diesem Zweck ist
ein gewisses Spiel zwischen den Schienen 7, 7.2 und
der Innenwandung der Führungskanäle vorgesehen. Ein
solches Verkanten kann bewusst in Kauf genommen
werden, da durch dieses die Stellung der Ankerplatten
6, 6.1 in gewisser Weise fixiert wird. Zum Verstellen der
Ankerplatten 6 bzw. 6.1 werden diese etwas angehoben,
um die Verkantungsanordnung aufzuheben, um dann
ohne Weiteres gegenüber den Auflagerböcken 5, 5.1
translatorisch verstellt zu werden.
[0025] Während in den Figuren 1, 2 und 5 die Auftriebs-
sicherung 3 mit ihren Ankerplatten 6, 6.1 in ihrer Benut-
zungsstellung und somit in der Einbaustellung im Erd-
reich gezeigt ist, ist in den Figuren 6 und 7 die Auftriebs-
sicherung 3 mit ihren Ankerplatten 6, 6.1 in Nichtbenut-
zungsstellung gezeigt. In dieser Stellung sind die Anker-
platten 6, 6.1 mit ihren Schienen 7, 7.1, 7.2, 7.3 gegen-
über den Auflagerböcken 5, 5.1 eingeschoben. Dieses
ist die typische Transportstellung der Auftriebssicherung
3 bzw. der Anordnung umfassend den Flüssiggasbehäl-
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ter 1 und die Auftriebssicherung 3. Die Ankerplatten 6,
6.1 befinden sich dann innerhalb der projizierten Breite
der Grundfläche des Flüssiggasbehälters 1. Vor dem
Einbau des Flüssiggasbehälters 1 mit seiner Auftriebs-
sicherung 3 werden die Ankerplatten 6, 6.1 auch gegen-
über den Auflagerböcken 5, 5.1 in ihre Benutzungsstel-
lung ausgezogen, wie durch die Blockpfeile der Figur 6
angedeutet. Zu diesem Zweck verfügen die Ankerplatten
6, 6.1 über Griffe 19, 19.1, wobei jede Ankerplatte 16,
16.1 jeweils zwei voneinander beabstandete Griffe 19
bzw. 19.1 an ihrer von den Auflagerböcken 5, 5.1 weg-
weisenden Schmalseite trägt (s. auch Figuren 1 und 2).
[0026] Bei den in den Figuren gezeigten Ankerplatten
6, 6.1 sind diese aus zwei Ankerplattenstücken zusam-
mengesetzt. Die Ankerplatten können selbstverständlich
auch aus einem durchgehenden Ankerplattenstück ge-
fertigt sein.
[0027] Die Erfindung ist anhand von Ausführungsbei-
spielen beschrieben worden. Ohne den Umfang der gel-
tenden Ansprüche zu verlassen, ergeben sich für einen
Fachmann zahlreiche weitere Möglichkeiten, die bean-
spruchte Auftriebssicherung zu verwirklichen, ohne dass
dieses im Rahmen dieser Ausführungen im Einzelnen
dargelegt werden müsste.

Bezugszeichenliste

[0028]

1 Flüssiggasbehälter
2 Dom
3 Auftriebssicherung
4,4.1 Gurt
5, 5.1 Auflagerbock
6, 6.1 Ankerplatte
7, 7.1, 7.2, 7.3 Schiene
8 Basiselement
9 Bodenplatte
10, 10.1 Seitenwange
11 Vertiefung
12 Schließblech
13, 13.1 Öffnung
14, 14.1 Vierkanthohlprofil
15 Anschlag
16 Stirnseite
17 Breite der projizierten Behältergrund-

fläche
18 Fuß
19, 19.1 Griff

Patentansprüche

1. Auftriebssicherung für einen erdgedeckt aufgestell-
ten Behälter, insbesondere einen Flüssiggasbehäl-
ter (1), welche Auftriebssicherung (3) eine Behälter-
auflage und daran angeschlossen längsseitig be-
züglich eines auf der Behälterauflage aufzunehmen-

den Behälters (1) jeweils zumindest eine Ankerplatte
(6, 6.1) aufweist, wobei jede Ankerplatte (6, 6.1) ge-
genüber der Behälterauflage aus einer Nichtbenut-
zungsstellung in eine Benutzungsstellung, in der ei-
ne solche Ankerplatte (6, 6.1) seitlich teilweise oder
mit ihrer gesamten Oberfläche über der Breite (17)
der auf eine horizontale Fläche projizierten Grund-
fläche des Behälters (1) vorsteht, translatorisch ver-
stellbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
triebssicherung (3) als Behälterauflage zumindest
zwei in Längsrichtung des Behälters (1) voneinander
beabstandete Auflagerböcke (5, 5.1) aufweist, die
mit Anschlussmitteln zum Verspannen eines auf den
Auflagerböcken (5, 5.1) befindlichen Behälters (1)
ausgestattet sind und die unterseitig über zumindest
einen Führungskanal (14, 14.1) sowie über eine bo-
denseitige Abstützung (18) verfügen, und dass jede
Ankerplatte (6, 6.1) zumindest zwei in Querrichtung
zu der jeweils anderen Ankerplatte (6, 6.1) abragen-
de Schienen (7, 7.1; 7.2, 7.3) trägt, von denen jeweils
eine in einen Führungskanal (14, 14.1) eines Aufla-
gerbockes (5, 5.1) eingreift.

2. Auftriebssicherung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die einem Auflagerbock (5, 5.1)
zugeordneten Schienen (7, 7.2; 7.1, 7.3) der Anker-
platten (6, 6.1) in einer Nebeneinanderanordnung
gehalten sind.

3. Auftriebssicherung nach Anspruch 1 oder 2, da-
durch gekennzeichnet, dass jeder Auflagerbock
(5, 5.1) unterseitig für jeweils eine Schiene (7, 7.2;
7.1, 7.3) einer Ankerplatte (6, 6.1) einen separaten
Führungskanal (14, 14.1) aufweist.

4. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
3, dadurch gekennzeichnet, dass die Schienen (7,
7.1; 7.2, 7.3) die Führungskanäle (14, 14.1) der Auf-
lagerböcke (5, 5.1) durchgreifen und jeweils ein An-
schlagelement (15) in ihrem aus dem Führungskanal
(14, 14.1) an der der Ankerplatte (6, 6.1) gegenü-
berliegenden Seite herausragenden Abschnitt auf-
weisen, das zum Begrenzen des maximalen Aus-
zugbetrages der Schiene (7, 7.1; 7.2, 7.3) aus dem
Führungskanal gegen die von der die Schiene (7,
7.1; 7.2, 7.3) tragenden Ankerplatte (6, 6.1) wegwei-
senden Stirnwand (16) desselben wirkt.

5. Auftriebssicherung nach Anspruch 4, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die maximale Ausziehstellung
der Schienen der Ankerplatten gegenüber den Füh-
rungskanälen fixiert ist.

6. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
5, dadurch gekennzeichnet, dass durch die bo-
denseitige Abstützung der Auflagerböcke (5, 5.1) bei
Aufstellen der Auftriebssicherung (3) auf einen ebe-
nen Untergrund die Ankerplatten (6, 6.1) vom Unter-
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grund beabstandet sind.

7. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
6, dadurch gekennzeichnet, dass ein Führungs-
kanal durch das Innere eines Vierkantrohres (14,
14.1) gebildet ist.

8. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflagerbö-
cke (5, 5.1) jeweils eine muldenartige, an den unte-
ren Mantelflächenabschnitt eines darauf aufzustel-
lenden Behälters (1) angepasste Vertiefung (11) und
zwei daran in Querrichtung zur Längserstreckung
des Behälters angeformte, über die Längserstre-
ckung der Vertiefung (11) hinausgehende Seiten-
wangen (10, 10.1) aufweist.

9. Auftriebssicherung nach Anspruch 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Seitenwangen (10, 10.1)
der Auflagerböcke (5, 5.1) an ein Basiselement (8)
angeformt, beispielsweise von diesem abgekantet,
sind.

10. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
9, dadurch gekennzeichnet, dass die Anschluss-
mittel zum Verspannen eines auf den Auflagerbö-
cken (5, 5.1) befindlichen Behälters (1) als Öffnun-
gen (13, 13.1) zum Festlegen jeweils eines Gurtbe-
festigungsbolzens ausgeführt sind.

11. Auftriebssicherung nach Anspruch 9 und 10, da-
durch gekennzeichnet, dass sich die Öffnungen
(13, 13.1) zum Festlegen eines Gurtbefestigungs-
bolzens in den Seitenwangen (10, 10.1) der Aufla-
gerböcke (5, 5.1) in dem über die Vertiefung (11)
hinausgehenden Abschnitt befinden.

12. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankerplat-
ten (6, 6.1) an ihren längsseitigen Außenseiten je-
weils zwei Griffe (19, 19.1) zum translatorischen Ver-
stellen der jeweiligen Ankerplatte (6, 6.1) aufweisen.

13. Auftriebssicherung nach einem der Ansprüche 1 bis
12, dadurch gekennzeichnet, dass die Ankerplat-
ten (6, 6.1) in Querrichtung profilierte Bleche sind.

14. Erdgedeckt aufzustellender Behälter, insbesondere
Flüssiggasbehälter (1) aufgesetzt auf eine Auftriebs-
sicherung (3), dadurch gekennzeichnet, dass die
Auftriebssicherung (3) nach einem oder mehreren
der Ansprüche 1 bis 13 ausgeführt ist.

15. Erdgedeckt aufzustellender Behälter nach Anspruch
14, dadurch gekennzeichnet, dass der Behälter
(1) mit der Auftriebssicherung (3) mittels Gurten (4,
4.1) verspannt ist.
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